
Anhang 2 zur VERORDNUNG ZUM SCHUTZ DER  HECKEN, BÄUME, GRÜNANLAGEN, 

GÄRTEN, PARKS UND WASSERFLÄCHEN 

 

Angaben zu Ersatzpflanzungen 

 

1. Ersatzpflanzungen für Bäume 

 

 

Alter Baum 

Stammumfang in cm 

Neuer Baum 

Ersatzpflanzung Stück 

100 bis 160 cm 1,0 

160 bis 200 cm 1,5 

 200 cm 2,0 

 Die Zahl der anzupflanzenden Bäume 

wird aufgerundet 

 

Für Bäume 

 

- Die eine Wuchshöhe von > 25 m erreichen können (Eiche, Buche, Esche, 

Linde, Ulme, Rosskastanie) müssen die Ersatzpflanzungen einen Stammumfang 

aufweisen von mindestens 16-18 cm 

- Die eine Wuchshöhe bis 25 m erreichen können (Hainbuche, Silberweide) 

müssen die Ersatzpflanzungen einen Stammumfang aufweisen von 

mindestens 14-16 cm 

- Die eine Wuchshöhe bis 20 m erreichen können (Feldahorn, Vogelbeere, 

Walnuss) müssen die Ersatzpflanzungen einen Stammumfang aufweisen von 

mindestens 12-14 cm 

 

2. Ersatzpflanzungen für Hecken 

 

Wildrosenarten, Weidenarten, Hasel, Holunder, Schneeball, Felsenbirne, Hartriegel, 

Faulbaum, Purgier-Kreuzdorn, Hainbuche, Rotbuche, Blutbuche, Vogelbeere, Mispel, 

Feldahorn,… 

 

Sträucher, 1X verpflanzt, Höhe 70 bis 90 cm, 4 Pflanzen pro Meter 
 


